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Die Fortbildungsreihe findet nur dann statt, 
wenn eine hinreichende Zahl von Teilneh-
merInnen vorhanden ist. Muss aus diesen 
oder anderen Gründen ein Modul abgesagt 
werden, erhalten Sie bereits gezahlte Kurs-
gebühren zurückerstattet. Weitere Ansprü-
che sind ausgeschlossen. Der Veranstalter 
behält sich vor, dass Themenverschiebun-
gen bzw.- änderungen sowie der Wechsel 
von ReferentInnen aus organisatorischen 
Gründen möglich sind. Dies berechtigt 
den/die TeilnehmerIn nicht zum Rücktritt 
oder zur Minderung der Kursgebühr. 
Bei der Durchführung der Kurse kann 
durch Die Kinderschutz-Zentren keine 
Haftung übernommen werden.

Für die Teilnahme an der berufsbegleiten-
den Weiterbildung „Die Fachkraft gemäß 
§ 8a SGB VIII“ in Hannover bitten wir um 
die Zusendung der Antwort per Brief oder 
per Fax 0221 56975-50. 

Zur Teilnahme an der beruflichen Weiter-
bildung (bestehend aus vier Modulen)
4.- 5. Februar 2010; 11. - 12. März 2010; 
12.- 13. April 2010; 7.- 8. Juni 2010
melde ich mich verbindlich an, 
Schulungsgebühr € 400,00 zzgl. 
€ 38,00 Verpflegungspauschale 
für Fachkräfte aus Niedersachsen.

Ich buche Übernachtungskosten in der 
Bildungsstätte in Höhe von € 108,00 pro 
Übernachtung incl. Vollverpflegung: 

Bei einer Voranreise beträgt der Über-
nachtungspreis € 44,50 inkl. Frühstück. 

Modul 1: 04. - 05. Februar 2010	

Voranreise: 03. - 04. Februar 2010

Modul 2: 11. - 12. März 2010	

Voranreise: 10. - 11. März 2010

Modul 3: 12. - 13. April 2010		

Voranreise: 11. - 12. April 2010

Modul 4: 07. - 08. Juni 2010		

Voranreise: 06. - 07. Juni 2010

Der Beitrag muss 2 Wochen nach Erhalt der 
Rechnung überwiesen werden.

Die Kinderschutz-Zentren
Bank für Sozialwirtschaft Köln
BLZ 370 205 00, Konto  7 086 700
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FBerufsbegleitende Weiterbildung 

Die Fachkraft gemäß 
§ 8a SGB VIII

 
4. - 5.Februar 2010
 
€ 100,00 je Modul / 
Gesamtgebühr: € 400,00 für Fachkräfte 
aus Niedersachsen

€ 108,00 je Übernachtung incl. Vollver-
pflegung (Frühstück, 2 x Mittagessen, 
Abendessen, 2 x Vormittagskaffee und 
2 x Nachmittagskaffee sowie Kaffee, 
Tee und Mineralwasser).

Verpflegungskosten ohne Übernachtung 
€ 38,00 pro Modul (2 x Mittagessen, 
2 x Vormittags- und Nachmittagskaffee 
sowie Kaffee, Tee und Mineralwasser).
Bei Anreise am Vorabend fällt ein Über-
nachtungspreis von € 44,50 incl. Früh-
stück an

Die Fortbildung besteht aus vier zwei-
tägigen Modulen.
04.- 05. Februar 2010 
11. - 12. März 2010
12.-13. April 2010
07.- 08. Juni 2010

Stephansstift
Kirchröder Str. 44, 30625 Hannover

Beginn

Teilnehmer-
beitrag

Übernachtung

Verpflegung

Termine

Tagungsort

Weitere Informationen und Materialien 
werden Ihnen als Teilnehmer(in) der 
Weiterbildung zugeschickt.
Die Weiterbildung wird inhaltlich nach 
dem Curriculum der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Kinderschutz-Zentren 
durchgeführt.

Alle Module werden von einer Kinder-
schutzfachkraft als Tutor begleitet. 
Jedes Fortbildungsmodul wird von zwei 
Referent(inn)en gestaltet

Die Kinderschutz-Zentren
Bonner Straße 145, 50968 Köln
Telefon 0221 569753, Fax 0221 56975-50

Fachkräfte der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe in Niedersachsen
  
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen 
begrenzt.Die Anmeldung gilt für alle vier 
Fortbildungsmodule. 
Die Teilnahmegebühr und die Verpfle-
gungspauschalen müssen jeweils vor dem 
aktuellen Modul überwiesen werden.

Innerhalb von zehn Werktagen nach 
unserer schriftlichen Zusage räumen wir 
Ihnen ein kostenloses Rücktrittsrecht für 
die Seminargebühren ein.
Danach ist ein Rücktritt nur möglich, 
wenn ein Ersatzteilnehmer gefunden wer-
den kann. In diesem Fall erheben wir eine 
Bearbeitungsgebühr von € 25,00.

Die über den Veranstalter gebuchten 
Übernachtungskosten müssen im Fall der 
Absage voll von dem/der TeilnehmerIn 
übernommen werden.
Nach Beginn der Fortbildung ist ein 
Rücktritt ausgeschlossen. Bei Rücktritt 
innerhalb von 14 Tagen vor Kursbeginn ist 
keine Gebührenerstattung möglich.

Die Kinderschutz-Zentren
Bonner Straße 145, 50968 Köln
Telefon 0221 569753, Fax 0221 56975-50
die@kinderschutz-zentren.org	
www.kinderschutz-zentren.org 

Niedersächsiches Landesamt für 
Soziales, Jugend und Familie 
– Außenstelle Hannover – Fachgruppe 
Kinder, Jugend und Familie
Am Waterlooplatz 11, 30169 Hannover
Tel. 0511 106-7410
sabine.heinze-maevers@ls.niedersachsen.de

weiterführende Literatur

Raus aus der Krise – Krisenkompetenz 
und Krisenintervention in Jugendhilfe und 
Kinderschutz  (10,95 €)

Frühe Hilfen – Zugänge schaffen, Hilfen 
gemeinsam gestalten, Resilienzfaktoren 
nutzen (12,95 €)

„In Beziehung kommen…“ – Kindeswohl-
gefährdung als Herausforderung zur 
Gemeinsamkeit  (12,95 €)

Weitere 
Informationen

Kursleitung

Träger der Weiter-
bildung

Adressaten

Anmeldungen

Rücktritt

Veranstalter 

Literatur


